
Blickpunkt Hausarztverträge 

 

Im Fokus: Einsendefrist für HzV-Belege bis 01.02.2014 

Die nächste Einsendefrist zur Übermittlung Ihrer HzV-Belege für das Quartal 2/2014 endet am 

01.02.2014.  

Bitte senden Sie Ihre Belege regelmäßig während des Quartals an die jeweilige Adresse und 

berücksichtigen Sie die erforderliche Postlaufzeit. Es gilt der Posteingang bei der verarbeitenden 

Stelle.  

Nach erfolgreicher Prüfung und Bestätigung der Versicherteneinschreibung durch die jeweilige 

Krankenkasse beginnt die HzV-Teilnahme Ihrer Patienten am 01.04.2014.  

Anbei erhalten Sie einen Gesamtüberblick der Fristen und der Adresse für die Einsendung der HzV-

Belege. 

Die Daten gelten für die HzV-Verträge der AOK Bayern, der BKK, der EK, der TK, der LKK, der Bosch 

BKK und der IKK classic. 
 

 

 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 

Einreichfrist 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

HzV-Teilnahme 

ab 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 

 

 

Bitte senden Sie die HzV-Belege für alle HzV-Verträge an die Adresse: 
 

HÄVG RZ GmbH 

VDM Bereich Abrechnung 

Edmund-Rumpler-Straße 2 

51149 Köln 
 

 
 
 
 
 
Weitere Hilfe und Informationen erhalten Sie auch beim Kundenservice der HÄVG Rechenzentrum 

GmbH unter 02203 / 57 56 11 11, E-Mail: kundenservice@haevg-rz.de oder Fax 02203 / 57 56 11 10. 

 

Ausführliche Informationen und Hilfestellung zum Thema Patienteneinschreibung sowie die 

Bestellformulare finden Sie auf unserer Internetseite www.hausaerzte-bayern.de – > HzV-

Verträge. 
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